
  
An 
Stadtverwaltung Leuna 
FB Ordnung und Soziales 
Rathausstraße 1 
06237 Leuna 
 

 Posteingang: 

Verteiler 
 Polizei 
 Lebensmittelüberwachung 
 Untere Bauaufsicht 

 
 Gewerbeamt 
 Straßenverkehrsbehörde 

 

 
 

Anzeige zur Veranstaltung von öffentlichen Vergnügen 
 
 

Veranstalter/ Anzeigender 
Name, Vorname (natürliche Person bzw. Vertreter von Verein / Firma / juristische Person) 

 
Geburtsdatum 

Anschrift 

 
Telefon 

Firma / Verein / juristische Person 

 
Fax 

Anschrift 

 
E-Mail 

Hiermit wird folgende Veranstaltung angezeigt 
Art/ Anlass der Veranstaltung (z.B. Tanz, bunter Abend, Konzert usw.) 

 
Ort der Veranstaltung bzw. des Veranstaltungsraumes (Ort, Straße, Hausnummer) 

 
 im Festzelt  in den Räumen  im Freien  öffentlichen Straßen  öffentlicher Platz 

Gesamtfläche: 

m² 
Raum-/Zeltgröße: 

m² 
Tanzfläche: 

m² 
Erwartete Personen: Eintritt pro Person: 

€ 
Zeitpunkt der 
Veranstaltung 
(ggf. Beiblatt verwenden) 

Datum (am/ von – bis) Uhrzeit (von – bis) Erreichbarkeit während der Veranstaltung (Handy-Nr. o.ä.) 

Art der 
Musikdarbietung 
(ggf. Programm beifügen) 

Name der Band / Musikkapelle / des Alleinunterhalters Sonstige Unterhaltung 

weitere Angaben 
 Die Verabreichung von Speisen und Getränken ist nicht vorgesehen. 

Die Verabreichung folgender Speisen 
und Getränke ist vorgesehen: 

 alkoholische Getränke 
 Speisen 

 alkoholfreie Getränke 
 sonstiges: 

Am Veranstaltungsort sind folgende Toilettenanlagen (Anzahl eintragen) vorhanden/werden aufgestellt. 
 
Damen-Spültoiletten: Herren-Spültoiletten: Urinale / Becken: 
 
Eingesetzte Ordner zur Sicherung der Veranstaltung (Anzahl): 
Bemerkungen: 

 

 
 
Die Hinweise auf der Rückseite habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen! 
Ort, Datum 

 
Unterschrift 

 
 

Wird von der Behörde ausgefüllt 
Der Eingang der obigen Anzeige am                           wird bestätigt. 

 Die angezeigte Veranstaltung/Vergnügung ist nicht erlaubnispflichtig. Die umseitigen Hinweise sind zu beachten! 

 Die angezeigte Veranstaltung/Vergnügung ist erlaubnispflichtig. Es ergeht ein gesonderter Erlaubnisbescheid. 
Ort, Datum 

 
Unterschrift 

 
 



Auflagen: 
1. Es sind alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um eine Störung der Nachtruhe, insbesondere der 

Hausbewohner und der Nachbarschaft, zu vermeiden. 
2. Die für bestimmte Tage (z.B. für den Volkstrauertag) gesetzlich oder durch die Gemeinde angeordneten 

Beschränkungen öffentlicher oder sonstiger Vergnügen sind zu beachten. 
3. Bei Tanzveranstaltungen sind die hierfür geltenden Bestimmungen des Gesetzes über den Schutz der Sonn- 

und Feiertage des Landes Sachsen-Anhalt in der derzeit gültigen Fassung einzuhalten. 
4. Die Arbeitsschutzbestimmungen, insbesondere die Vorschriften über die Arbeitszeit des Personals, sind zu 

beachten. 
5. Die Eingänge und Ausgänge des Lokals sind bis zum Weggang des letzten Gastes unversperrt und 

ausreichend beleuchtet  zu halten. 
6. Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) sind einzuhalten. 
7. Weitere Auflagen bleiben vorbehalten. 
 

Jugendschutzgesetz 
(Auszug aus dem Gesetz vom 23. Juli 2002, BGBl. I S. 2730) 

 
§ 1 Begriffsbestimmungen 

 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes  
1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind, 
2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind, 
3. ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit einer 
anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die 
Personensorge zusteht, 
4.ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf Dauer 
oder zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten 
Person Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder soweit sie ein Kind oder eine 
jugendliche Person im Rahmen der Ausbildung oder der Jugendhilfe betreut.  
(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses Gesetzes gelten nicht für verheiratete 
Jugendliche. 
 

§ 3 Bekanntmachung der Vorschriften 
 
(1) Veranstalter und Gewerbetreibende haben die nach den §§ 4 bis 13 für ihre 
Betriebseinrichtungen und Veranstaltungen geltenden Vorschriften sowie bei 
öffentlichen Filmveranstaltungen die Alterseinstufung von Filmen oder die 
Anbieterkennzeichnung nach § 14 Abs. 7 durch deutlich sichtbaren und gut lesbaren 
Aushang bekannt zu machen. 
(2) Zur Bekanntmachung der Alterseinstufung von Filmen und von Film- und 
Spielprogrammen dürfen Veranstalter und Gewerbetreibende nur die in § 14 Abs. 2 
genannten Kennzeichnungen verwenden. Wer einen Film für öffentliche 
Filmveranstaltungen weitergibt, ist verpflichtet, den Veranstalter bei der Weitergabe 
auf die Alterseinstufung oder die Anbieterkennzeichnung nach § 14 Abs. 7 
hinzuweisen. Für Filme, Film- und Spielprogramme, die nach § 14 Abs. 2 von der 
obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im 
Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 gekennzeichnet sind, darf bei der 
Ankündigung oder Werbung weder auf jugendbeeinträchtigende Inhalte 
hingewiesen werden noch darf die Ankündigung oder Werbung in 
jugendbeeinträchtigender Weise erfolgen. 
 

§ 4 Gaststätten 
 
(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren 
nur gestattet werden, wenn eine personensorgeberechtigte oder 
erziehungsbeauftragte Person sie begleitet oder wenn sie in der Zeit zwischen 5 Uhr 
und 23 Uhr eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 Jahren 
darf der Aufenthalt in Gaststätten ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten 
oder erziehungsbeauftragten Person in der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens 
nicht gestattet werden. 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines 
anerkannten Trägers der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden. 
(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtclub geführt werden, 
und in vergleichbaren Vergnügungsbetrieben darf Kindern und Jugendlichen nicht 
gestattet werden. 
(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Absatz 1 genehmigen. 
 

§ 5 Tanzveranstaltungen 
 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und 
Jugendlichen unter 16 Jahren nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 
Uhr gestattet werden. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und 
Jugendlichen unter 16 Jahren bis 24 Uhr gestattet werden, wenn die 
Tanzveranstaltung von einem anerkannten Träger der Jugendhilfe durchgeführt 
wird oder der künstlerischen Betätigung oder der Brauchtumspflege dient. 
(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen genehmigen. 
§ 6 Spielhallen, Glücksspiele 
(1) Die Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen oder ähnlichen vorwiegend dem 
Spielbetrieb dienenden Räumen darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet 
werden. 
(2) Die Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit in der Öffentlichkeit darf 
Kindern und Jugendlichen nur auf Volksfesten, Schützenfesten, Jahrmärkten, 
Spezialmärkten oder ähnlichen Veranstaltungen und nur unter der Voraussetzung 
gestattet werden, dass der Gewinn in Waren von geringem Wert besteht. 
 

§ 9 Alkoholische Getränke 
 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen  

1. Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in 
nicht nur geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche, 
2. andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden. 
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgeberechtigten 
Person begleitet werden. 
(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten 
angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat  
1. an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 
2. in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch technische 
Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und 
Jugendliche alkoholische Getränke nicht entnehmen können. 
§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt. 
 

§ 10 Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren 
 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen 
Tabakwaren an Kinder oder Jugendliche weder abgegeben noch darf ihnen das 
Rauchen gestattet werden. 
(2) In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren nicht in Automaten angeboten werden. 
Dies gilt nicht, wenn ein Automat  
1. an einem Kindern und Jugendlichen unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 
2. durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, 
dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren nicht entnehmen können. 

 
§ 11 Filmveranstaltungen 

 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen darf Kindern und 
Jugendlichen nur gestattet werden, wenn die Filme von der obersten Landesbehörde 
oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens 
nach § 14 Abs. 6 zur Vorführung vor ihnen freigegeben worden sind oder wenn es 
sich um Informations-, Instruktions- und Lehrfilme handelt, die vom Anbieter mit 
"Infoprogramm" oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen 
Filmveranstaltungen mit Filmen, die für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren 
freigegeben und gekennzeichnet sind, auch Kindern ab sechs Jahren gestattet 
werden, wenn sie von einer personensorgeberechtigten Person begleitet sind. 
(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des Absatzes 1 darf die Anwesenheit bei 
öffentlichen Filmveranstaltungen nur mit Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person gestattet werden  
1. Kindern unter sechs Jahren, 
2. Kindern ab sechs Jahren, wenn die Vorführung nach 20 Uhr beendet ist, 
3. Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 22 Uhr beendet ist, 
4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 24 Uhr beendet ist. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die öffentliche Vorführung von Filmen 
unabhängig von der Art der Aufzeichnung und Wiedergabe. Sie gelten auch für 
Werbevorspanne und Beiprogramme. Sie gelten nicht für Filme, die zu 
nichtgewerblichen Zwecken hergestellt werden, solange die Filme nicht gewerblich 
genutzt werden. 
(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakwaren oder alkoholische 
Getränke werben, dürfen unbeschadet der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 nur 
nach 18 Uhr vorgeführt werden. 
 

§ 13 Bildschirmspielgeräte 
 
(1) Das Spielen an elektronischen Bildschirmspielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, 
die öffentlich aufgestellt sind, darf Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person nur gestattet 
werden, wenn die Programme von der obersten Landesbehörde oder einer 
Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 
Abs. 6 für ihre Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder wenn 
es sich um Informations-, Instruktions- oder Lehrprogramme handelt, die vom 
Anbieter mit "Infoprogramm" oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind. 
(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte dürfen  
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen, 
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich 
genutzten Räumen oder 
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren 
nur aufgestellt werden, wenn ihre Programme für Kinder ab sechs Jahren 
freigegeben und gekennzeichnet oder nach § 14 Abs. 7 mit "Infoprogramm" oder 
"Lehrprogramm" gekennzeichnet sind. 
(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnungen auf Bildschirmspielgeräten findet § 12 
Abs. 2 Satz 1 bis 3 entsprechende Anwendung. 

 
 



Hinweise zur Durchführung öffentlicher Vergnügungen/Veranstaltungen 
 
Öffentliche Veranstaltungen, wie Vereins- und Straßenfeste, werfen für die Verantwortlichen oft eine ganze Reihe von 
Fragen auf, sei es im Zusammenhang mit notwendigen Genehmigungen, der Umsetzung erteilter Auflagen, der Einhaltung 
des Jugendschutzgesetzes oder dem Umgang mit Störern. Was muss ich beachten? Eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den zuständigen Behörden kann zu einem reibungslosen Ablauf Ihrer Veranstaltung 
beitragen und Sie vor Schaden bewahren. Mit diesen Hinweisen wollen wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten zu 
beachtenden Punkte und Bestimmungen im Zusammenhang mit Ihrer Veranstaltung geben. 
 
Vorbereitung 
Öffentliche Veranstaltungen, die behördliche Maßnahmen oder einer Genehmigung bedürfen (z.B. straßenverkehrsrechtliche 
Genehmigungen, bautechnische Abnahme, fliegende Bauten, offene Feuer, Erlaubnis zum Abbrennen von Feuerwerk, 
Plakatierung) sind vor dem Ereignis bei den jeweils zuständigen Behörden rechtzeitig zu beantragen. 
 
Haus- und Haftungsrecht 
Der Veranstalter ist für die ordnungsgemäße Durchführung zuständig und verantwortlich. Das gilt für die Einhaltung der 
Haus- und Saalordnungen, sanitär- und verkehrstechnischen Maßnahmen, sowie der Gewaltpräventions- und 
Jugendschutzauflagen. Der Veranstalter oder ein von ihm Beauftragter muss ständig vor Ort als Ansprechpartner erreichbar 
sein. Der Veranstalter ist für den notwendigen Brandschutz und für die Bereitstellung der notwendigen Löschtechnik (z.B. 
Feuerlöscher) verantwortlich. Für die jeweilige Veranstaltung sind ausreichend Parkflächen einzuplanen. Rettungswege sind 
unbedingt freizuhalten. 
 
Der Veranstalter kann zivilrechtlich für aufkommende Schäden in Anspruch genommen werden, z.B. für Schäden, die durch 
unsachgemäße Organisation entstehen oder fahrlässiges Handeln des eigenen Personals verursacht werden. Eine umfassende 
Haftpflichtversicherung ist Sache des Veranstalters und unbedingt zu empfehlen. 
 
Polizei /DRK /Notarzt / Feuerwehr /Sicherheitsdienst 
Dem Veranstalter wird geraten, rechtzeitig mit den Rettungs- und Einsatzkräften in Kontakt zu treten, da es nötig sein kann, 
entsprechend der Größe der Veranstaltung einen Rettungs-, Evakuierungs- und Einsatzplan erstellen zu müssen. Diese 
Erarbeitung ist meist zeitaufwendig und bedarf Vorbereitungszeit. 
 
Sofern Sie einen Sicherheitsdienst beauftragen, sollte dieser über eine Erlaubnis zum Betrieb eines Bewachungsgewerbes 
gemäß § 34a GewO verfügen. 
 
Sicherheit und Ordnung (Ordnung, Sauberkeit, Lärm) 
Der Veranstalter ist für die Sauberkeit auch im Umfeld des Veranstaltungsortes zuständig. Die Gefahrenabwehrverordnung 
der Stadt Leuna ist zu beachten. An das Aufstellen von Papierkörben und Abfallbehältern muss gedacht werden. 
 
Ein gefahrenloser Zu- und Abgang zur und von der Veranstaltung muss gewährleistet werden (ggf. Beleuchtung der Wege, 
Streupflicht bei Glätte). Der Veranstalter hat Sorge dafür zu tragen, dass Besucher der Veranstaltung durch ihr Verhalten 
nicht Anlieger und Anwohner um das Veranstaltungsgelände herum, durch unzumutbaren Lärm, Vandalismus und Unrat 
belästigt werden. Das Gebot der Rücksichtnahme ist zu beachten! 
 
Die Bestimmungen des Immissionsschutzgesetzes sind einzuhalten. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an die untere 
Immissionsschutzbehörde des Landkreises Saalekreis, Tel. 0 34 61/ 40 14 11 
 
Gesetzlicher Jugendschutz 
Die Bestimmungen über den Schutz Jugendlicher (JuSchG) vom 26. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730) sind in der derzeit gültigen 
Fassung einzuhalten. 
 
Nichtraucherschutzgesetz 
Die Bestimmungen des Gesetzes zur Wahrung des Nichtraucherschutzes im Land Sachsen-Anhalt vom 19. Dezember 2007 
(GVBl. LSA 2007, S. 464) sind in der derzeit gültigen Fassung zwingend einzuhalten. 
 
Sperrzeit 
Die Sperrzeit beginnt für 
a) Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungsstätten um 5 Uhr und endet um 6 Uhr 
b) Spielhallen, für öffentliche Vergnügungsstätten auf Jahrmärkten und Rummelplätzen sowie für sonstige öffentliche 
Vergnügungsstätten, in denen Veranstaltungen nach § 60 a der Gewerbeordnung in der Fassung vom 1. Januar 1987 (BGBl. I 
S. 425), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes über Vertrauensrechte, zur Änderung der Zivilprozessordnung und 
anderer Gesetze vom 17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2840), stattfinden, um 22 Uhr und endet um 7 Uhr 
 
Sollte die von Ihnen geplante Veranstaltungszeit von diesen Regelungen abweichen, sind Anträge auf Sperrzeitverkürzung 
beim Fachbereich Gewerbe der Stadtverwaltung Leuna zu stellen, Tel. 0 34 61/ 840 133. 
 
Plakatierung 
Sofern Plakatierungen im öffentlichen Bereich beabsichtigt sind, bedarf dies der Genehmigung (kostenpflichtig). Für 
Plakatierung in der Stadt Leuna und ihren Ortsteilen wenden Sie sich bitte an den Fachbereich Ordnung der Stadt Leuna, 
Tel.: 0 34 61/ 840 137. 
 
Allgemeines 
Bitte beachten Sie, dass die vorstehenden Hinweise nicht vollständig sind. Für die von Ihnen angezeigte 
Veranstaltung/Vergnügung können weitere Rechtsvorschriften wie z.B. das Feiertagsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, die 
Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt, Arbeitsschutzbestimmungen usw. einschlägig sein. Als Veranstalter haben Sie die 
Pflicht, sich über weitere, zweckdienliche Rechtsvorschriften selbstständig zu informieren. 


